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AUGUST 1957 30. J AH RGANG

Grundbestimmungen
zum Wanderpreis des aPionier»

für Verbandswettkämpfe
des EVU

Allgemeines

1. Die Redaktion des «Pionier» stiftet dem Eidg. Verband
der Übermittlungstruppen fur gesamtschweizerische
Verbandswettkampfe («Tag der Übermittlungstruppen»)
einen Wanderpreis. Der Wanderpreis kann niemals
Einzelmitgliedern, sondern nur Sektionen verliehen
werden. Der Wanderpreis wird erstmals am «Tag der
Übermittlungstruppen 1958» abgegeben.

2. Der Wanderpreis des «Pionier» bezweckt eine weitere

Forderung der allgemeinen ausserdienstlichen
Ausbildung im EVU und vor allem eine Belebung der
Wettkampfe am «Tag der Übermittlungstruppen».

3. Die Durchfuhrungsbestimmungen (Wettkampfregle¬
ment) fur den Wettkampf um diesen Wanderpreis werden

von einem Gremium von fünf ZV-Mitgliedern
festgelegt. Der Redaktor ist Vorsitzender dieses Ausschusses;

der Ausschuss erlasst alle fur die Durchführung
des Wettkampfes notwendigen Bestimmungen, er
entscheidet endgültig und in allen Fallen.

4. Der Wettkampf um den Wanderpreis des «Pionier»

ist der Organisation der gesamten Verbandswettkampfe
unterstellt. Er wird gemäss den eigenen Bestimmungen

durchgeführt und unabhängig von anderen Wett-

kampfen rangiert.

5. Aufgabenstellung und Bewertung dieser Wettkampfe
sind geheim. Den Schiedsrichtern ist die Sektionszuge-

horigkeit der Wettkampfer nicht bekannt. Die Aufgaben
werden unmittelbar vor dem Start jeder Gruppe ausgelost.

6. Der Wanderpreis fallt jener Gruppe bzw. Sektion zu,

welche die höchste Punktzahl erreicht. Bei Punktgleichheit

entscheidet eine Stichaufgabe. Diese Sektion
behalt den Wanderpreis des «Pionier» bis zu den nächsten

Verbandswettkampfen und ist fur ihn verantwortlich.

Diejenige Sektion, die den Wanderpreis dreimal
hintereinander oder fünfmal im ganzen gewonnen hat, erhalt

den Wanderpreis als Eigentum.

7. Diejenige Sektion, welche den Wanderpreis besitzt,
ohne ihn definitiv gewonnen zu haben, ubergibt
denselben der Redaktion des «Pionier» anlässlich der
nächsten Verbandswettkampfe.

8. Der Wanderpreis wird bei der offiziellen Rangverkun-
dung der siegreichen Sektion übergeben.

Ausführungsbestimmungen

9 Der Wettkampf wird als Gruppenwettkampf ausgetragen

und steht nur Gruppen offen, die sich aus
Aktivmitgliedern derselben Sektion zusammensetzen.

10. Eine Wettkampfgruppe kann sich zusammensetzen aus:

a) Männergruppe, bestehend aus 3 Wehrmännern aller
Grade.

b) gemischte Gruppe, bestehend aus Wehrmannern
und FHD aller Grade.

c) FHD-Gruppe, bestehend aus 3 FHD aller Grade.

Pro Sektion ist nur eine Gruppe zum Wettkampf
zugelassen. Ein Mitglied der Gruppe ist als Gruppenführer
bezeichnet und für die Arbeit der Gruppe verantwortlich.

11. Die Wettkampffolge der Gruppen wird durch die Zeit-
tabelle des OK bestimmt. Die Gruppen arbeiten
ausschliesslich mit Kennummern, die erst beim Start
ausgelost werden. Diese Kennummern bestimmen auch
die geheime Aufgabenstellung im Wettkampf. Bewertet
wird nach Punkten.

12. Der Wettkampf besteht aus militärischen und zivilen,
theoretischen und praktischen Aufgaben, die für die

einzelnen Gruppen verschieden sind. Das Tenue fur
alle Gruppen ist in den Wettkampfbestimmungen
festgelegt. Diese Wettkampfbestimmungen werden
veröffentlicht.

Zurich, den 15. Juni 1957

Der Redaktor des «Pionier»

gez A. Häusermann
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